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Aufgrund von § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 17 des Polizeigesetzes des 
Freistaates Sachsen (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1999 
(SächsGVBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 45 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 
(SächsGVBl. S. 148, 171) geändert worden ist, erlässt die Große Kreisstadt Meißen als 
Ortspolizeibehörde nach Beschluss des Stadtrates vom 05.12.2007 folgende Polizeiverord-
nung. 
 
Zweck dieser Verordnung ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
 
 
Abschnitt 1 – Allgemeine Regelungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Großen Kreisstadt Meißen. 
 
 
 



§ 2 Begriffsbestimmung 
 
(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind, auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet sowie solche, die 
sich in der Straßenbaulast der Großen Kreisstadt Meißen befinden. Hierzu gehören insbe-
sondere Fahrbahnen, Randstreifen, Rad-und Gehwege, Brücken, Tunnel, Fußgängerunter-
führungen, Durchlässe, Treppen, Passagen, Marktplätze, Parkplätze, Haltestellen, Haltestel-
lenbuchten, Böschungen, Stützmauern, Lärm- und Wasserschutzanlagen und Gräben. 
 
(2) Öffentliche Anlagen sind allgemein zugängliche, insbesondere gärtnerisch gestaltete 
Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- oder Landschafts-
bildes dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanlagen, Park- und Sportanlagen und all-
gemein zugängliche Spielplätze sowie Gewässer. Dazu zählen alle Wasserflächen ein-
schließlich ihrer Uferbereiche und Gewässerrandstreifen, welche in der Zuständigkeit der 
Großen Kreisstadt Meißen liegen. 
 
(3) Menschenansammlungen sind alle für jedermann zugänglichen, zielgerichteten Zu-
sammenkünfte von Personen unter freiem Himmel auf öffentlichen Straßen bzw. in öffentli-
chen Anlagen zum Zwecke des Vergnügens, des Kunstgenusses, des Warenumschlags o-
der Ähnliches, insbesondere Volksfeste, Straßenfeste, Konzerte und Märkte. Die Vorschrif-
ten des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) bleiben von der 
Begriffsbestimmung unberührt.  
 
(4) Kleinabfälle sind Abfälle geringer Größe und in geringer Menge, die in der Öffentlich-
keit anfallen. 
 
 
Abschnitt 2 – Umweltschädliches Verhalten 
 
§ 3 Fahrzeugwartung 
 
Es ist verboten, Fahrzeuge aller Art auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Anlagen oder an 
Gewässern zu waschen oder Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen. Das 
Reinigen der Scheiben und Beleuchtungseinrichtungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit 
ist hiervon nicht erfasst. Ebenso sind von diesem Verbot Notreparaturen und/oder Reifen-
wechsel ausgenommen. 
 
 
§ 4 Benutzung öffentlicher Brunnen  
 
Öffentliche Brunnen und Wasserspiele dürfen nur entsprechend ihren Zweckbestimmungen 
benutzt werden. Es ist verboten, sie zu beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen. 
 
 
§ 5 Verhalten auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen 
 
(1) Der Eigentümer und/oder der Verfügungsberechtigte haben dafür Sorge zu tragen, 
dass durch Hecken oder ähnliche Anpflanzungen nicht die Nutzung der Gehwege und Fahr-
bahnen sowie die Sicht auf Hausnummern, öffentliche Beleuchtung und Hydranten beein-
trächtigt werden. Im Bereich der Sichtdreiecke bei einmündenden Straßen dürfen nur solche 
Pflanzungen erfolgen, die die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigen. 
 
(2) Es ist untersagt, Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu 
verändern, aufzugraben oder zu entfernen. Es ist ferner untersagt, auf öffentlichen Straßen, 
in öffentlichen Anlagen offene Feuer zu machen. 
 



(3) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es verboten zu nächtigen, 
wenn dadurch andere Personen erheblich belästigt werden. 
 
(4) Wohnmobile, Wohnanhänger und Zelte dürfen auf öffentlichen Straßen und in öffent-
lichen Anlagen außerhalb der ausgewiesenen und genehmigten Campingplätze zu Wohn- 
und Übernachtungszwecken nicht abgestellt/aufgestellt werden. 
 
 
§ 6 Abfallentsorgung 
 
(1) Werden Speisen und/oder Getränke an Ort und Stelle verabreicht, so sind für Speise-
reste und Abfälle geeignete Behälter in ausreichender Anzahl bereit zu stellen und bei Be-
darf zu leeren, spätestens aber täglich nach Geschäftsschluss. 
 
(2) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen zur all-
gemeinen Benutzung aufgestellte Abfallbehälter dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung benutzt werden. Dabei ist es nicht gestattet, Abfallmengen größeren Umfangs in 
die Abfallbehälter einzubringen. Insbesondere ist das Einbringen der von Haushalten oder 
Gewerbetreibenden anfallenden Abfällen in Papierkörben oder ähnlichen Abfallbehältern für 
Kleinabfälle untersagt. 
 
(3) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände auf oder neben die 
Wertstoff-Container zu stellen; dies gilt auch bei Überfüllung. 
 
 
§ 7 Tierhaltung 
 
(1) Tiere sind so zu halten und durch geeignete Personen zu beaufsichtigen, dass Men-
schen, andere Tiere oder Sachen nicht belästigt oder gefährdet werden. Geeignet ist jede 
Person, der das Tier insbesondere auf Zuruf gehorcht und die zum Führen des Tieres kör-
perlich in der Lage ist. 
(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen sowie anderer Tiere, die e-
benso wie diese durch ihre Körperkräfte, Gift oder Verhalten Personen gefährden können, ist 
der Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur 
Vermeidung von Gefährdungen und Schäden durch das Tier hat der Halter zu veranlassen 
und umzusetzen. 
 
(3) Hunde müssen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen 
Anlagen, sofern diese nicht als Freilaufflächen ausgewiesen sind, stets an der Leine geführt 
werden. Der Tierhalter oder -führer hat sein Tier von öffentlich zugänglichen Liegewiesen, 
Anpflanzungen, Rabatten, landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Spielplätzen fern zu hal-
ten. Zudem müssen Hunde bei Menschenansammlungen einen Maulkorb tragen oder in Be-
hältnissen transportiert werden. 
 
 
§ 8 Verunreinigung durch Tiere 
 
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, Flächen im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, die regelmäßig von Menschen genutzt werden, durch Tiere verunreinigen zu 
lassen. 
 
(2) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere verursachten Verunreinigungen sind vom jeweiligen 
Tierführer unverzüglich zu beseitigen. Zu diesem Zweck sind ausreichend geeignete Hilfsmit-
tel für die Aufnahme und den Transport mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen. 
 
 



§ 9 Fütterungsverbot 
 
Verwilderte Tauben und streunende Tiere dürfen im gesamten Hoheitsgebiet der Großen 
Kreisstadt Meißen nicht gefüttert werden. 
 
 
§ 10 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 
 
(1) Die Verunreinigung und/oder Beschädigung von öffentlichen Straßen, öffentlichen 
Anlagen sowie Einrichtungen und Gebäuden durch unbefugtes Anbringen von Plakaten und 
anderen Werbemitteln sowie das Beschreiben, Bemalen, Bespritzen oder Besprühen mit 
Farbe, ätzenden Flüssigkeiten oder anderen haftenden Stoffen ist verboten. Ausnahmen 
dazu können von der Ortspolizeibehörde genehmigt werden. 
 
(2) Festlegungen der Werbe- und Gestaltungssatzung werden hiervon nicht berührt. 
 
 
Abschnitt 3 – Schutz gegen Lärmbelästigung 
 
§ 11 Schutz der Ruhezeiten 
 
(1) Es ist verboten, sich während der Ruhezeiten so zu verhalten, dass andere Personen 
in ihrer Ruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört werden. Als Ruhezeiten 
werden folgende Zeiten festgelegt: 

a) täglich von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr (Nachtruhe) 
b) sonn- und feiertags ganztägig (Sonn- und Feiertagsruhe) 

 
(2) Es gelten für die Verwendung von Geräten und Maschinen i. S. der 32. BImSchV die 
darin geregelten Betriebsverbote als Ruhezeiten entsprechend dieser Verordnung. 
 
(3) Die Stadt Meißen kann in begründeten Einzelfällen von den Verboten des Absatzes 1 
Ausnahmen zulassen. 
 
 
§ 12 Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u. ä. 
 
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumen-
te sowie andere mechanische oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur 
so benutzt werden, dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. Dies gilt nicht 

a) für behördlich genehmigte Umzüge, Märkte, Messen und Veranstaltungen, die ei-
nem herkömmlichen Brauch oder einem landwirtschaftlichen Zweck entsprechen, 
soweit dies zu deren Durchführung erforderlich ist 

b) für amtliche Durchsagen. 
 
(2) Die Große Kreisstadt Meißen kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den 
Verboten des Absatzes 1 zulassen. 
 
 
§ 13 Lärm aus Veranstaltungsstätten 
 
(1) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aus Veranstaltungsstätten oder Ver-
sammlungsräumen innerhalb bebauter Gebiete oder in der Nähe von Wohngebieten kein 
Lärm nach außen dringt, durch den andere unzumutbar belästigt werden. Fenster und Türen 
sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten. Die besonderen Vorschriften zur Nachtruhe 
gem. § 11 dieser Polizeiverordnung gelten entsprechend. 
 



(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von Lärm gilt auch für die Besucher 
von derartigen Veranstaltungsstätten bzw. Versammlungsräumen. 
 
 
§ 14 Benutzung von öffentlichen Sport- und Spielplätzen     
 
(1) Es ist untersagt, auf öffentlichen Spielplätzen Alkohol zu konsumieren, Glasflaschen 
oder sonstige Behältnisse aus Glas mitzubringen und abzulagern und sich im alkoholisierten 
Zustand aufzuhalten. 
 
(2) Öffentliche Sport- und Spielplätze dürfen nur entsprechend der Betreiberordnung be-
nutzt werden (z. B. Spielplatzordnung vor Ort). 
 
 
§ 15 Haus- und Gartenarbeiten 
 
(1) Haus- und Gartenarbeiten, welche die Ruhe anderer unzumutbar stören, dürfen werk-
tags in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht durchgeführt 
werden. 
 
(2) Zu den Arbeiten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbesondere die Benutzung von 
Motor betriebenen Bodenbearbeitungsmaschinen und Rasenmähern, das Häckseln von Gar-
tenabfällen sowie das Hämmern, Sägen, Bohren, Schleifen und Holzspalten, das Ausklopfen 
von Teppichen, Betten, Matratzen und Ähnliches. 
 
 
§ 16 Benutzung der Wertstoff-Container 
 
Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehenen Wertstoff-Container ist an Werk-
tagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. 
 
 
§ 17 Reinigung der öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen 
 
Am 1. Januar jedes Jahres sind die Rückstände der Silvesternacht entsprechend der Reini-
gungssatzung der Großen Kreisstadt Meißen zu beseitigen. 
 
 
Abschnitt 4 – Schutz gegen öffentliche Beeinträchtigung 
 
§ 18 Verbotenes Verhalten 
 
Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in öffentlichen Anlagen ist verboten: 

1. aufdringliches oder aggressives Betteln, beispielsweise durch hartnäckiges Anspre-
chen, durch körperliches Bedrängen oder in deutlich alkoholisiertem oder anderweitig 
berauschtem Zustand, sowie erhebliches Belästigen anderer Personen durch ein 
aufdringliches oder aggressives Verhalten, 

2. der Genuss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, wenn bereits dieser 
auf Grund konkreter Vorgänge unmittelbar erwarten lässt, dass andere Personen er-
heblich belästigt werden, beispielsweise durch aufdringliches oder aggressives Ver-
halten, 

3. der Genuss von Betäubungsmitteln gemäß Betäubungsmittelgesetz, 
4. Zerschlagen von Flaschen oder anderen Gegenständen, 
5. Liegenlassen, Wegwerfen oder Ablagern von Gegenständen außerhalb der dafür zur 

Verfügung gestellten Behältnisse. Das betrifft auch das Wegwerfen von Zigaretten-
kippen und Kaugummi. 



6. Stadtmöblierungen sowie bauliche Anlagen wie z. B. Spielgeräte, Bänke, Papierkör-
be, Schilder und andere öffentliche Ausrüstungen sowie Denkmäler zweckwidrig zu 
benutzen, zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen und zu beschä-
digen oder an andere Orte zu verbringen sowie das gefährdende, behindernde oder 
bauliche Anlagen, Einrichtungen oder sonstige Gegenstände beschädigende Fahren 
mit Sport- oder Freizeitgeräten – wie z. B. Inline-Skatern, Skateboards, Rollschuhen 
und Cross-, BMX- und Mountain-Bikes,  

7. Verrichten der Notdurft an anderen als den dafür bestimmten Orten.  
 
 
§ 19 Abbrennen offener Feuer 
 
(1) Anzeigepflichtig ist das Abbrennen von jedem offenen Feuer über 50 cm Durchmes-
ser. 
 
(2) Genehmigungspflichtig ist das Abbrennen von offenen Feuern über 100 cm Durch-
messer. 
 
(3) Keiner Genehmigung bedürfen Koch- und Grillfeuer mit trockenem, unbehandeltem 
Holz in befestigten Feuerstätten oder mit handelsüblichen Grillmaterialien (z. B. Grillbriketts) 
in handelsüblichen Grillgeräten sowie das Abbrennen von trockenem, naturbelassenem Holz 
in kleinen Holzbrennöfen, z. B. in so genannten „Aztekenöfen“.  
 
(4) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auflagen verbunden werden, wenn 
Umstände bestehen, die ein gefährdungsfreies Abbrennen nicht ermöglichen. Solche Um-
stände können z. B. extreme Trockenheit, starker und böiger Wind, die unmittelbare Nähe 
des Waldes, die unmittelbare Nähe eines Lagers mit feuergefährlichen Stoffen usw. sein. 
 
(5) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Sächsischen Ab-
fallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes, der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen, des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen, 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen sowie der 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landesentwicklung zur Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen bei aus-
tauscharmen Wetterlagen und des Sächsischen Nachbarschaftsgesetzes werden von dieser 
Regelung nicht berührt. 
 
 
Abschnitt 5 – Bekämpfung von Ratten 
 
§ 20 Anzeige- und Bekämpfungspflicht 
 
(1) Die Grundstückseigentümer oder Verfügungsberechtigten sind verpflichtet, Rattenbe-
fall unverzüglich der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.  
 
(2) Wer die tatsächliche Gewalt ausübt, ist neben dem Eigentümer für die Rattenbe-
kämpfung verantwortlich. 
 
(3) Vor Beginn der Rattenbekämpfung sind Abfallstoffe, vor allem Küchen- und Futterab-
fälle, Müll sowie Gerümpel von allen den Ratten zugänglichen Orten zu entfernen. 
 
 
 
 
 
 



Abschnitt 6 – Anbringen von Hausnummern 
 
§ 21 Hausnummern 
 
(1)  Die Eigentümer bebauter Grundstücke haben diese mit der von der Gemeinde fest-
gesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern und lateinischen Buchstaben zu versehen.  
 
(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus einnummeriert ist, 
gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die 
Hausnummern dürfen eine Schrifthöhe von 7 cm nicht unterschreiten. Die Hausnummern 
sind in einer maximalen Höhe von 3 m an der der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang anzubringen. Befindet sich der Gebäu-
deeingang nicht an der Straßenseite, so ist die Hausnummer an der nächstgelegenen Ge-
bäudeecke des Zugangs zum Grundstück anzubringen. Bei Gebäuden, die nicht unmittelbar 
an der Straße stehen, können die Hausnummern am Grundstückszugang angebracht wer-
den. 
 
 
Abschnitt 7 - Schlussbestimmungen 
 
§ 22 Zulassung von Ausnahmen 
 
Entsteht für den Betroffenen durch die vorstehenden Regelungen eine nicht zumutbare Här-
te, so kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverord-
nung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 
 
 
§ 23 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 1 SächsPolG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 3 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Anlagen oder an 
Gewässern wäscht und / oder Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten durchführt, 

2. entgegen § 4 öffentliche Brunnen zweckentfremdend benutzt, sie beschmutzt oder 
das Wasser verunreinigt, 

3. entgegen § 5 Abs.1 Hecken oder ähnliche Anpflanzungen nicht zurückschneidet, 
4. entgegen § 5 Abs. 2 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile 

verändert, aufgräbt, entfernt oder auf oder in ihnen offene Feuer entfacht, 
5. entgegen § 5 Abs. 3 auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Anlagen nächtigt, 
6. entgegen § 5 Abs. 4 Wohnmobile, Wohnanhänger und Zelte abstellt/aufstellt, 
7. entgegen § 6 Abs. 1 geeignete Behälter für Speisereste und Abfälle nicht bereithält 

oder bei Bedarf nicht entleert, 
8. entgegen § 6 Abs. 2 und 3 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt oder Abfälle, Wertstof-

fe oder andere Gegenstände auf oder neben den Wertstoffbehältern ablegt, 
9. entgegen § 7 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere belästigt oder ge-

fährdet werden, 
10. entgegen § 7 Abs. 2 anzeigepflichtige Tiere der Ortspolizeibehörde nicht anzeigt und 

notwendige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen und Schäden 
nicht veranlasst und umsetzt, 

11. entgegen § 7 Abs. 3 Hunde auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in öffent-
lichen Anlagen frei herumlaufen lässt, sie nicht von öffentlich zugänglichen Liegewie-
sen, Anpflanzungen, Rabatten, landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Spielplätzen 
fernhält oder bei Menschenansammlungen nicht mit einem Maulkorb versieht oder in 
Behältnissen transportiert,  

12. entgegen § 8 Abs. 1 zulässt, Flächen durch Tiere zu verunreinigen, 



13. entgegen § 8 Abs. 2 als Halter oder Führer eines Tieres nicht ausreichend geeignete 
Hilfsmittel mitführt oder verbotswidrig abgelegte Exkremente nicht unverzüglich besei-
tigt, 

14. entgegen § 9 Tauben oder streunende Tiere füttert, 
15. entgegen § 10 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flächen beschriftet, bemalt, 

mit Farbe bespritzt oder besprüht oder ätzende oder andere haftende Stoffe auf-
bringt, 

16. entgegen § 11 die Ruhezeiten erheblich stört, 
17. entgegen § 12 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, 

Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Geräte zur 
Lauterzeugung so benutzt, dass andere unzumutbar belästigt werden, 

18. entgegen § 13 aus Veranstaltungsstätten oder Versammlungsräumen Lärm nach au-
ßen dringen lässt, durch den andere unzumutbar belästigt werden, oder wer als Be-
sucher derselben andere unzumutbar belästigt, 

19. entgegen § 14 öffentliche Sport- und Spielplätze benutzt oder aufsucht oder Glasfla-
schen oder sonstige Behältnisse aus Glas mitbringt und / oder ablagert, 

20. entgegen § 15 Haus- und Gartenarbeiten durchführt, 
21. entgegen § 16 Wertstoffe außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten in die Wertstoff-

behälter einwirft, 
22. entgegen § 17 am 1. Januar die Rückstände der Silvesternacht nicht beseitigt, 
23. entgegen § 18 Abs. 1 aufdringlich oder aggressiv bettelt oder andere Personen durch 

aufdringliches oder aggressives Verhalten erheblich belästigt, 
24. entgegen § 18 Abs. 2 Alkohol oder andere berauschende Mittel zu sich nimmt, 
25. entgegen § 18 Abs. 3 Betäubungsmittel zu sich nimmt, 
26. entgegen § 18 Abs. 4 Flaschen oder andere Gegenstände zerschlägt,  
27. entgegen § 18 Abs. 5 Gegenstände außerhalb der dafür zur Verfügung gestellten 

Behälter liegen lässt, wegwirft oder ablagert, 
28. entgegen § 18 Abs. 6 Stadtmöblierungen sowie bauliche Anlagen oder Denkmäler 

zweckwidrig benutzt, beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder beschädigt oder 
an andere Orte verbringt oder bauliche Anlagen, Einrichtungen oder sonstige Ge-
genstände gefährdend, behindernd oder beschädigend befährt,  

29. entgegen § 18 Abs. 7 die Notdurft an anderen als den dafür bestimmten Orten ver-
richtet, 

30. entgegen § 19 ohne Anzeige oder Erlaubnis der Ortspolizeibehörde offene Feuer ab-
brennt, 

31. entgegen § 20 die Anzeigepflicht verletzt, eine Rattenbekämpfung nicht durchführt 
oder Abfallstoffe, vor allem Küchen- und Futterabfälle, Müll sowie Gerümpel von allen 
den Ratten zugänglichen Orten nicht entfernt, 

32. entgegen § 21 Abs. 1 als Eigentümer die Gebäude nicht mit den festgesetzten Haus-
nummern versieht, 

33. entgegen § 21 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder nicht unverzüglich erneuert 
oder Hausnummern nicht entsprechend anbringt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro und höchs-
tens 1.000 Euro, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung mit höchstens 500 Euro geahndet wer-
den. 
 
 
§ 24 Verhältnis zu anderen Vorschriften 
 
Die Vorschriften von Bundes- und Landesgesetzen sowie bereits bestehende Verordnungen 
bleiben durch die Regelungen dieser Verordnung unberührt. 
 
 
 
 



§ 25 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung (Stadtratsratsbeschluss 12-17/00 vom 
13.12.2000), die dieser Polizeiverordnung entspricht oder widerspricht, außer Kraft. 
 
 
 
Ortspolizeibehörde 
 
 
 
Meißen, 05.12.2007 
 
 
 
 
 
Olaf Raschke 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Anlage zur Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Meißen 
 
Schutzvorkehrungen, sonstige Vorkehrungen und Duldungspflicht bei der Rattenbekämpfung 
 
1. Es sind nur zugelassene Rattenbekämpfungsmittel zu verwenden. 
 
2. Das Rattenbekämpfungsmittel ist so auszulegen, dass Menschen, Tiere und die Umwelt 

nicht gefährdet werden. Giftköder dürfen im Freien und in geschlossenen Räumen nicht 
unbedeckt und nicht unbeaufsichtigt ausgelegt werden. 

 
3. Auf das Auslegen von Rattenbekämpfungsmitteln ist durch auffallende Warnzettel hinzu-

weisen. Die Warnung muss den Namen des Anwenders, das Datum des Beginns und 
das verwendete Präparat enthalten und den Wirkstoff nennen sowie für den Fall der Ver-
giftung das Gegenmittel bezeichnen. 

 
4. Nach der Beendigung der Rattenbekämpfung sind die Rattenlöcher mit hierzu geeigne-

ten Mitteln (Zement usw.) zu verschließen und sonstige Vorkehrungen zu treffen, die ei-
nen neuen Rattenbefall unmöglich machen bzw. äußerst erschweren. 

 
5. Wer zur Bekämpfung von Rattenbefall verpflichtet ist, hat den Beauftragten der Ortspoli-

zeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls und zur Überwachung der Rattenbekämp-
fung das Betreten seines Grundstücks zu gestatten und auf Verlangen Auskunft zu ertei-
len. Bei einer nach § 20 Satz 4 angeordneten Rattenbekämpfung hat der Verantwortliche 
des Grundstücks das Auslegen von Vertilgungsmitteln (Lockmittel) auf seinem Grund-
stück zu dulden. 

 
6. Die allgemeine Rattenbekämpfung kann nach Absatz 7 einem oder mehreren sachkundi-

gen Schädlingsbekämpfungsunternehmen übertragen werden. 
 
7. Die Kosten der Bekämpfung haben die nach § 20 Absatz 1 Verpflichteten zu tragen. 
 



8. Auf Antrag können von der Ortspolizeibehörde bei allgemein angeordneten Rattenbe-
kämpfungen solche Grundstücke von der Bekämpfung ausgenommen werden, auf denen 
der Verfügungsberechtigte diese durch sachkundige Personen selbst ausführen lässt. 

 
 
 
Anmerkung: 
Ortspolizeibehörde nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 des Sächsischen Polizeigesetzes (SächsPolG) ist 
die Große Kreisstadt Meißen. Die Aufgaben der Ortspolizeibehörde werden in der Stadt 
Meißen durch das Amt für Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. 
 
 
 


